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7 Einleitung

Eine Demokratietheorie, die das Prinzip der Volkssouveränität als ihren

zentralen Gegenstand behandelt, ist nit nur Mißverständnissen ausgesetzt,

sondern au dur aktuelle innergesellsalie und globale

Entwilungen herausgefordert, die Volkssouveränität einerseits dur die

Dezentralisierung nationalstaatlier Politik, andererseits dur den

Bedeutungsverlust des Nationalstaats selbst obsolet erseinen lassen.

Was zunäst (immer no möglie) Mißverständnisse angeht, so

könnten das Prinzip der Volkssouveränität als soles und dessen besondere

Akzentuierung in der vorliegenden Konzeption gleiermaßen in Frage

stehen. Bereits die seit 1920 einsetzende Verdrängung, seit 1945 vordringende

Dämonisierung des Prinzips der Volkssouveränität beruht auf einem

fundamentalen Mißverständnis: Die »Souveränität« der Volkssouveränität

wird gegen ihre Komponente verselbständigt und von einslägigen

Übersits- und Handbuartikeln bis hin zu den subtilen

Souveränitätsparadoxierungen bei Giorgio Agamben entweder auf äußere

Staatssouveränität reduziert oder mit innerstaatlier Exekutivgewalt

verweselt

 [1]

 und sließli, in der extremsten Variante Agambens, mit der

aus der Retsordnung freigesetzten, vollkommen irregulären

Gewaltanwendung im Ausnahmezustand identifiziert. Was diese letztere

Bestimmung bei Agamben angeht, so wird der Ausgangspunkt der

Neubesetzung des Souveränitätsbegriffs im 20.  Jahrhundert erkennbar:

Agamben beru si ausdrüli auf Carl Smis berühmtes Diktum

»Souverän ist, wer über den Ausnahmezustand entseidet«,

 [2]

 in dem Carl

Smi den Begriff der Souveränität von dessen ursprünglier Bedeutung

der Gesetz 8 gebungsfunktion erstens überhaupt auf die der

Exekutivfunktion umpolte (der Ausnahmezustand war von jeher die »Stunde



der Exekutive«) und zweitens im Sinne des extrem gesteigerten

Funktionszuwases definierte, den der Ausnahmezustand für die Exekutive

unter gleizeitiger Einsränkung oder Negation legislativer

Kontrollmöglikeiten eröffnet.

 [3]

 Dur die unkritise Rezeption dieses

pervertierten Souveränitätsbegriffs wird Agambens zutreffende Diagnose,

daß der Ausnahmezustand längst zum Paradigma der normalen Praxis

gegenwärtiger »demokratiser« Systeme geworden ist,

 [4]

 verdunkelt.

Agambens starke ese der grundsätzlien Nitunterseidbarkeit von

Demokratie und Diktatur begibt si in fatale Abhängigkeit von Carl

Smi, der nit mehr die Erzeugung positiven Rets, sondern umgekehrt

dessen Außerkrasetzung im Ausnahmezustand mit dem Signum der

»Souveränität« versieht. Es ist eine genaue Reproduktion dieser

Begrifflikeit, wenn Agamben die extremste Ausnahme gesetzesfreier

Räume in »Lagern«, in KZs, als Erseinungsform der Souveränität

bestimmt.

 [5]

Der in der Tat äußerst wirkungsmätigen Begriffspolitik Carl Smis

ist es gelungen, die ursprünglie Bedeutung von »Souveränität« aus dem

wissensalien Gedätnis fast völlig zu verdrängen. Der moderne

Begriff der Souveränität bezeinete – au bei Hobbes – die Funktion der

Gesetzgebung, d.  h. die »elle« allen positiven Rets. Hobbes’

absolutistiser »Souverän« erhält dieses Prädikat aussließli in seiner

Funktion als oberster Gesetzgeber und nit etwa als Inhaber des

exekutivisen Gewaltmonopols, das er außerdem innehat.

»Volkssouveränität« ist genau deshalb nit, wie in der herrsenden

Literatur vielfa behauptet, als Spiegelbild der Fürstensouveränität zu

qualifizieren, weil nämli dem souveränen Volk (direkt oder repräsentiert)

nur die Gesetzgebung zukommt, während das exekutivise Gewaltmonopol

an der Spitze des Staates verbleibt, wodur eine rigide retsstaatlie

Gewaltenteilung zwisen Retssetzung und Retsanwendung

institutionalisiert ist.

 [6]

 Volkssouveränität ist also nit nur 9 von jeglier

Gewaltausübung weit entfernt, sondern in jeder ihrer Aktivierungen der

genaue Gegenspieler der gewalthabenden Staatsapparate. Es sei hier bereits

angemerkt, daß Volkssouveränität ohne funktionierenden Retsstaat nit



verwirklit werden kann, weil nur in dieser Verbindung die Unterwerfung

der »Staatsgewalt« unter den gesetzgebenden Willen des Volkes gelingt: Nur

die – im Idealfall – strenge Gesetzesbindung der Staatsapparate besränkt

die »Exekutive« im Wortsinne auf die Ausführung der demokratis

zustande gekommenen Gesetze.

Ein möglies Mißverständnis hinsitli des herausragenden

Stellenwerts, der dem Prinzip der Volkssouveränität in den vorliegenden

Analysen eingeräumt wird, düre dur den Hinweis auf die Notwendigkeit

der theoretisen Rekonstruktion dieses Prinzips angesits seiner

anhaltenden Verdrängung bereits ausgeräumt sein. Diese Rekonstruktion

enthält darüber hinaus kein Programm der Zurüdrängung anderer

Prinzipien der Demokratie, sondern widmet si im Gegenteil der Aufgabe,

das jeweils positive Verhältnis des Elements der Volkssouveränität zu den

übrigen konstitutiven Elementen der Demokratie – z.  B. Mensenrete,

kritise Öffentlikeit und, wie erwähnt, Retsstaat – zu bestimmen. Au

hier ist ein historiser Transformationsprozeß aufzuarbeiten, der überhaupt

erst den klassis demokratisen, no unreflektiert unterstellten

Zusammenhang aller demokratisen Teilelemente zerstörte und deren

heutige postmodernistise Isolierung und zum Teil kontradiktorise

Entgegensetzung vorbereitete. Während insbesondere in der eorie der

Weimarer Zeit nit nur die Varianten unmielbare und repräsentative

Demokratie, dezentrale zivilgesellsalie und zentrale politise

Organisationsformen der Demokratie, sondern au Freiheitsrete und

Volkssouveränität, kritise Öffentlikeit und Volkssouveränität sowie

Volkssouveränität und retsstaatlie Gewaltenteilung so rigoros

gegeneinander ausgespielt wurden, daß jedes dieser demokratisen

Elemente destruiert wurde (bes. II.4.), begründen die vorliegenden Analysen

eine theoretise Perspektive, der zufolge 10 alle genannten Prinzipien der

Demokratie in einem Zusammenhang weselseitiger Optimierung stehen.

Unter diesem Aspekt wird au die gegenwärtig vorherrsende eorie

und Praxis, die Teilelemente der Demokratie zu jeweils hegemonialen

verselbständigt, einer ausführlien Kritik unterzogen. Dies betrifft

insbesondere die verbreiteten Optionen, Mensenrete gegen ihre



»Gefährdung« dur Volkssouveränität zu sützen oder eine kritise

Öffentlikeit für das Ganze der Demokratie zu erklären. Es wird gezeigt,

daß die Zerslagung des Zusammenhangs zwisen Grund-, Freiheits- bzw.

Mensenreten einerseits und Volkssouveränität andererseits gerade die

Freiheitsgarantie dieser Rete aufhebt: Hae die demokratise Beziehung

zwisen Mensenreten und Volkssouveränität no darin bestanden, daß

die individuellen Mensenretssubjekte (unmielbar oder repräsentiert) in

demokratisen Gesetzgebungsverfahren ihre Mensenrete selbst

konkretisierten, so fallen die gegen den demokratisen Prozeß isolierten

Mensenrete der Interpretationsmat judikativer und exekutiviser

Apparate anheim, die die einst als »vorstaatli« begründeten Rete der

Bürger in staatli zugeteilte Güter verwandelt – ein Vorgang, in dem

zuglei die Subjekte und Interpreten ihrer Rete zu bloßen Objekten einer

expertokratisen Mensenretsverwaltung degenerieren (bes. II.2.;

III.2.3.2.; IV.).

Au die Verdrängung der Volkssouveränität dur den demokratisen

Alleinvertretungsanspru kritiser Öffentlikeit impliziert eine

Amputation der Demokratie, die zu deren klassis westeuropäisen

Konzeption im Gegensatz steht. Hae diese no einen fraglos bestehenden

Zusammenhang zwisen beiden Prinzipien in dem Sinne vorausgesetzt, daß

der demokratise Souverän dur öffentlie Diskussion aufgeklärt

entseide und umgekehrt die Ergebnisse dieser Diskussion per

Gesetzgebung retsverbindli würden, so verweist die heutige Isolierung

des Prinzips kritiser Öffentlikeit auf eine seit 1945 einsetzende

Hegemonie US-amerikanisen Verfassungsdenkens, die dur neuere

eorien globaler politiser Organisation, in weler die Einforderung von

Volkssouveränität unrealistis wäre, no verstärkt wird. Es liegt am

strukturellen Gegensatz der Realisierung von Gewaltenteilung in

parlamentariser Demokratie und Präsidialsystem, daß in letzterem

kritise Öffentlikeit mit dem Demokratieprinzip zu 11 sammenfällt (bes.

II.1.).

 [7]

 Im Modell parlamentariser Demokratie ist Volkssouveränität, wie

bereits angedeutet, dur eine vertikale Gewaltenteilung zwisen

gesetzgebender Souveränität und gesetzanwendenden Staatsapparaten



prozeduralisiert, wele einen engen Funktionszusammenhang zwisen

Öffentlikeit und Volkssouveränität herstellt: Von hier gehen die

Legitimations- und Kontrollwege aus, die der Idee na jeden Einsatz

staatlier Mat nur gemäß dem Willen der gesellsalien Basis

erlauben.

Ganz anders nimmt die amerikanise Unionsverfassung das konservative

Gewaltenteilungsmodell Montesquieus, das gegen absolutistise

monarise Souveränität wie gegen Volkssouveränität gleiermaßen

geritet ist, zum Vorbild und etabliert eine horizontale Gewaltenteilung, die

auf Souveränitätsteilung beruht: Alle »Gewalten« sind an der Ausübung der

Souveränitätsfunktion der Gesetzgebung beteiligt und treten zur Legislative

in Konkurrenz (der Präsident dur sein Veto-Ret, der Supreme Court

dur seine Normenkontrolle), so daß die teilsouveränen Gewalten si

gegenseitig kontrollieren. In diesem System, das Volkssouveränität nur als

einmaligen Akt der Verfassunggebung von 1787 kennt, ist eine starke

kritise Öffentlikeit, gestützt auf unbegrenzte Redefreiheit, in der Tat der

einzige Gegenpol zum Kreislauf balancierter Mat. Während aber in

parlamentarisen Systemen die Bindung der Regierenden an den

Volkswillen eine »juristise« ist,

 [8]

 haben bereits in nationalstaatlien

Präsidialsystemen die Ergebnisse öffentlier Diskussion wenig erwartbare

Chancen, si im politisen Entseidungssektor zu reproduzieren. Nur der

letztere entseidet, ob er Argumente der gesellsalien Basis wahrnimmt

oder als »störendes Umweltgeräus« ausfiltert. Auf globaler Ebene aber

führt die Isolierung des Prinzips kritiser Öffentlikeit zu dessen völliger

Destruktion. Hier ist die Selbstreferentialität getrennter

Kommunikationskreisläufe innerhalb des politisen Entseidungssystems

einerseits und der kritisen Öffentlikeit andererseits perfekt.

12 Aktuelle Herausforderungen für eine normative eorie der

Volkssouveränität bestehen aber au in realgesellsalien

Entwilungen. So führte weniger ein Mißverständnis dieses Prinzips als die

unbestreitbare Tatsae der heutigen Fragmentierung des politisen

Entseidungssystems und einer weitgehenden Partikularisierung und

Parzellierung der gesellsalien Basis zu einer – allerdings voreiligen –



Verabsiedung von Souveränität und Volkssouveränität. Au wenn diese

Slußfolgerung einem fälsli unterstellten Monismus dieser Prinzipien

gesuldet ist, so bedarf es do einer soziologisen Analyse der

gesellsalien Voraussetzungen für eine Rekonstruktion starker

Demokratie unter den radikal veränderten Bedingungen der Gegenwart. Die

neokorporatistise Verfletung von Staats- und Wirtsasbürokratien und

eine informationsabhängige Vernetzung politiser Entseidungsprozesse

mit ihren Regelungsbereien stellt nit nur die prozeduralisierte

Kommunikation zwisen den politisen Instanzen in Frage, sondern

nimmt au allen gesellsalien Interessen, die si außerhalb dieser

dezentralen politis-gesellsalien Matkomplexe befinden, sogar die

wenigen Einflußancen, die aufgrund der Existenz einer intakten

politisen Zentrale no gegeben waren. Insofern besteht das Problem einer

Rekonstruktion von Volkssouveränität unter diesen Bedingungen

neokorporatistis fragmentierter Mat und partikularisierter

gesellsalier Ohnmat darin, für die letztere eine neue Einflußnahme

auf die erstere zu institutionalisieren. Der Vorslag besteht in einer

Dezentralisierung der Gesetzgebung, die der Dezentralisierung der Politik

entsprit und zuglei deren demokratieverhindernde Folgen aufhebt.

Angesits einer Interessendiversifizierung au an der gesellsalien

Basis, die im klassisen Parteiensystem nit einmal mehr »repräsentiert«

werden kann, ist eine Arbeitsteilung zwisen parlamentariser und

basisdemokratiser Gesetzgebung konzipiert: Retsnormen, die nur no

eine begrenzte Zahl von »Adressaten« betreffen, können in dezentralen

Retssetzungsarrangements beraten und verabsiedet werden, in denen die

betroffenen Konfliktparteien einander direkt konfrontiert und mit

symmetrisen Verhandlungspositionen ausgestaet werden, die die

Asymmetrien gesellsalier Mat retli kompensieren. Über

Retsnormen von hohem Allgemeinheitsgrad könnte in zentralen

Referenden entsieden werden. Die 13 Verfahrensnormen aber, na denen

in basisdemokratiser Gesetzgebung die inhaltlien Normen zustande

kommen, müssen der parlamentarisen Zentrale vorbehalten sein – eine

Option, die zuglei der Rekonstruktion des Retsstaats dient. Hae der



Stufenbau klassis retsstaatlier Verfahrenstrennungen willkürlie

Durgriffe auf Personen oder Gruppen dadur verhindert, daß inhaltlie

Retsnormen jeweils nur für unbestimmt viele zukünige Fälle formuliert

werden konnten, so ist au von den Verfahrensnormen basisdemokratiser

Retssetzung nur dann Fairneß zu erwarten, wenn bei ihrem

Zustandekommen der jeweils konkrete gesellsalie Interessenkonflikt

no nit bekannt ist, der na Maßgabe ihrer Positionszuweisungen

ausgetragen und retli geregelt werden soll. Es ist diese Funktion des –

Volkssouveränität überhaupt ermöglienden – Retsstaatsprinzips, die

heute dur die faktise Refeudalisierung des politisen Systems außer

Kra gesetzt ist (I.; II.3.).

Eine weitere Herausforderung für die eorie der Volkssouveränität

besteht in der gegenwärtig verbreiteten Vorstellung, daß einer konstatierten

ökonomisen Globalisierung nur der politise »Überbau« eines Weltstaats

bzw. einer global governance angemessen sei. Entspreend wird der

demokratise Nationalstaat als eine anaronistise politise

Organisationsform verworfen, die jeder Lösung grenzübersreitender und

globaler Probleme entgegenstehe. Dem Nationalstaat – au dem

demokratisen – wird eine Exklusivität der Grenzen, sogar des

Volksbegriffs, angelastet, die seiner territorialen Einhegung entspree. Das

weitestgehende Mißverständnis Jean-Marie Guéhennos qualifiziert den

Nationalstaat als Ausgeburt einer »räumlien Konzeption der Mat«, in

weler »die unmielbare Abhängigkeit von Grund und Boden no die

gesellsalien Beziehungen bestimmte«

 [9]

 – eine Definition des

modernen Nationalstaats als mielalterlie Herrsasform, die das Votum

für ein zeitgemäßes globales »Imperium«, das ohne Demokratie auskommt,

zu begründen sut.

Die Gegenargumente in der Perspektive des Volkssouveränitätsprinzips

plädieren für eine andere Version entgrenzter Politik, die den Nationalstaat

in die Organisation globaler Politik als unverzitbaren Faktor einbezieht.

Die Analyse der konstitutiven 14 Merkmale des demokratisen

Nationalstaats fördert das Gegenteil dessen zutage, was heutige

Begriffspolitik (zum Teil dur Resubstantialisierungen im 19.  Jahrhundert



vorbereitet) dieser politisen Organisationsform fälsli unterstellt. Sie

zeigt, daß gerade mit der Erritung des demokratisen Nationalstaats das

Territorialprinzip dur das des Personenverbands selbstbestimmter Bürger

ersetzt wird und das demokratise Gesetz zum neuen konstitutiven

Bezugspunkt nationalstaatlier Identitätsfindung avanciert:

Nationalstaatlie Grenzen sind fortan mit dem Geltungsradius der vom

Volk gegebenen Verfassungs- und Retsordnung identis. Diese Grenzen

entgrenzen zuglei das Staatsgebiet und das Volk; sie sind, wie an

Verfassungsbestimmungen der Französisen Revolution abzulesen ist,

durlässig für jeden »Fremden«, der die in ihnen geltende

Verfassungsordnung anerkennt, und lassen die Mitwirkung der Migranten

an der Fortentwilung nationalstaatlien Rets zu. Au hinsitli

steigender grenzübersreitender Mobilität ist die spezifise Lernfähigkeit

der demokratisierten nationalstaatlien Retssysteme nazuweisen,

wele in der Lage sind, die zwisen ihnen bestehenden Untersiede

kollisionsretli zu vermieln. – Gegen die Einebnung der Nationalstaaten

in einer globalstaatlien Ordnung, die ihrerseits zur Institutionalisierung

von Volkssouveränität außerstande ist, wird staatlie Souveränität als

Bedingung der Möglikeit von Volkssouveränität au dann verteidigt,

wenn no längere innergesellsalie Entwilungspfade zu diesem Ziel

zurüzulegen sind. Au hinsitli der extremen Ungleiheit vor allem

der ökonomisen Entwilung in den Regionen dieser Welt wird die

vertikale Handhabung des bestehenden überregionalen bzw. globalen

Regelungsbedarfs als hegemoniale Strategie der Hervorbringung neuer

einseitiger Abhängigkeiten kritisiert und sta dessen eine horizontale

Staatenverbindung befürwortet, die jene Entgrenzung steigert, die seit

Anbeginn im demokratisen Nationalstaat angelegt war (VI.).

Sließli: Au der demokratise »Volks«-Begriff ist dem

postmodernen Bewußtsein abhanden gekommen. Nadem er im

19.  Jahrhundert son einmal ethnis-kulturell substantialisiert und im

20. Jahrhundert rassistis pervertiert wurde, ist gegenwärtig die zusätzlie

Gefahr virulent, ihn mit einer soziologisen Kategorie zu verweseln. Ein

extremes Beispiel firmiert 15 unter dem Titel »Das Volk, der Souverän«,



obwohl dieses »Volk« wahlweise mit sozial Unterprivilegierten, mit frei

fluktuierenden Massen, mit dem Proletariat, den Mitgliedern von

Freizeitvereinen oder mit Nit-Intellektuellen gleigesetzt und insgesamt

als »Gegenstand von Sozialpolitik« bestimmt wird.

 [10]

 Dieses Ressentiment

unterseidet si kaum von dem Versu, Demokratie als »Herrsa der

Minderwertigen« zu denunzieren. Der elitäre Gestus, der demokratise

»Tugenden« wie politise Urteilsfähigkeit und Autonomie aussließli

der sozialen Obersit zusreibt und die »Massendemokratie« für das

Seitern der Demokratie verantwortli mat,

 [11]

 übersieht, daß die

Leistung der modernen Demokratietheorie gerade darin bestand, das Prinzip

der – stets unsieren – ethisen Integration vormoderner Gesellsaen

dur eine Prozeduralisierung

 [12]

 politiser Entseidungsabläufe zu

er 16 setzen, die – uneratet der jeweiligen Intentionen der beteiligten

Individuen – ungerete Ergebnisse verhindert. Sogar Rousseaus

Konstruktionsprinzipien unmielbarer Demokratie setzen nit etwa die

guten Mensen des (hypothetisen) Naturzustands voraus, sondern die

Mensen, »wie sie sind«,

 [13]

 das heißt die dur gesellsalie

Entwilung depravierten, egoistis-bornierten Mensen, deren

Hervorbringung Rousseau im ersten und zweiten Discours (siehe unten)

analysierte. Rousseaus berühmter »Gemeinwille« (die volonté générale),

sofern er si herstellt, verdankt si darum nit etwa einer tugendhaen

Erleutung der abstimmenden Bürger (und gar nit einer Tugendelite als

»Sprarohr« des Gemeinwillens, wie eine ganz überholte Rousseau-

Interpretation argwöhnte

 [14]

), sondern der egalitär-generalisierenden

Struktur des Gesetzgebungsprozesses, in welem die partikularen Interessen

der Abstimmenden »si gegenseitig« aufheben.

 [15]

 Entspreend testet Kant

das demokratise Gesetzgebungsverfahren sogar am Extremfall eines »Volk 

[es] von Teufeln«: es soll Ergebnisse hervorbringen »als ob« diese »keine  […]

böse Gesinnungen häen«, indem es strukturell deren antagonistise

Bestrebungen gegeneinander zum Ausglei bringt.

 [16]

 Es ist übrigens

gerade – der so vielfa und grundsätzli verkannte, überhaupt no zu

entdeende – Rousseau, der im Falle des si nit herstellenden



»generalisierten« Willens besonders nadrüli dem gesetzgebenden Volk

ein Ret auf Irrtum zusprit,

 [17]

 das (so ist zu ergänzen) die Regierungen

von jeher reili in Anspru nehmen. Zudem setzt Rousseau auf den

lernenden Souverän,

 [18]

 der si dur Änderungsgesetzgebung korrigieren

kann. – Daß also die freiheitsorientierten 17 demokratisen eorien auf

ein »gutes« Mensenbild angewiesen sind, ist ein Grundirrtum der

politisen »Ideengesite«, der ihrer Vernalässigung der

verfassungsretlien Konstruktionen dieser eorien gesuldet ist.

Selbst das »Volk« der modernen Demokratietheorie ist eine

verfassungsretlie Konstruktion. Wenn heute in guter Absit der vielfa

pervertierte Begriff des »Volkes« dur den der »Bevölkerung« ersetzt wird,

so ist genau die politise Funktion eliminiert, die die kontraktualistise

eorie als gesetz- und verfassunggebende »Gewalt« des Volkes begründet

hae. Rousseau wie Kant identifizieren die Konstituierung des Volkes mit

der des demokratisen Souveräns. Sie bestimmen das »Volk« als Produkt

eines Gesellsasvertrags von Freien und Gleien,

 [19]

 der aufgrund seiner

egalitär-symmetrisen Struktur bereits das abstrakte Prinzip

demokratiser Organisation enthält, weles das aktive Volk in seiner

Verfassung- und Gesetzgebung retli positiviert und fortlaufend

konkretisiert. Ob eine »Bevölkerung« ein »Volk« ist oder nur eine

Ansammlung isolierter Sklaven unter einem Herrn, entseidet si für

Rousseau allein na dem (normativen) Kriterium des Gesellsasvertrags.

 

[20]

Gegenwärtig besteht allerdings Anlaß zu der Frage, ob die Erwähnung der

»verfassunggebenden Gewalt des Volkes« in heute geltenden Verfassungen

mehr ist als eine höst ideologise Legitimationsformel, die das Volk

überhaupt erst in Besitz nehmen müßte.

 [21]

 Im Kontext eines

grundsätzlien Verfassungsskeptizismus, der hier nit geteilt wird,

erläutert Friedri Müller die Bedingungen, unter denen das »Volk« seit der

theoretisen Begründung seiner verfassunggebenden Gewalt daran

gehindert wird, »si selbst in die Hand« zu nehmen.

 [22]

 In der Tat ist es der

herrsenden eorie des »Verfassungsstaates« (und dessen Praxis)



gelungen, die verfassunggebende Gewalt des Volkes in eine

Ermätigungsformel umzudeuten, die die Gewalt der Staatsapparate

begründet; in den Worten Friedri Müllers: die verfassunggebende Gewalt

des 18 Volkes wird zur Metapher für die Legitimation der »Gewalt eines

Staates, der si ein Volk hält«.

 [23]

 Die Gegenstrategie des Kritikers besteht

unter den gegebenen Bedingungen darin, zumindest die Verfassung im

positivretlien Sinne beim Wort zu nehmen: Wo immer die

verfassunggebende Gewalt des Volkes in einer Verfassung vertextet ist,

gewinnt letztere ein Mehr an Legitimität mit entspreenden Anforderungen

an die Verfassungspraxis.

 [24]

Wenn aber Friedri Müller darauf besteht, daß sein positivretlier

Verfassungsbegriff eine der Verfassung vorausliegende und diese erst

begründende verfassunggebende Gewalt aussließe,

 [25]

 so verzitet er auf

die aussitsreiste Strategie, das Volk in sein stets vorenthaltenes Ret

einzusetzen. So wie das »Volk« selbst ein verfassungsretlier Begriff ist,

ohne dur den Verfassungstext absorbiert zu werden, so kann der

Verfassungstext auf seine eigene Retsquelle, die verfassunggebende Gewalt

des Volkes, verweisen, ohne deren permanente Existenz aufzuheben.

Friedri Müllers Zurühaltung in dieser Hinsit seint der analogen

Konstruktion Carl Smis gesuldet. Deren Perversion bestand aber nit

in der Verhältnisbestimmung von verfassunggebender Gewalt und

Verfassung, sondern in der Übertragung der verfassunggebenden Gewalt

vom Volk auf die Exekutive – eine Konstruktion, die si im NS-System in

Gestalt des »verfassunggebenden Maßnahmenstaates« konkretisierte.

 [26]

 –

Eine radikale Demokratietheorie hingegen muß ihre Hoffnung auf die allen

Verfassungsbestimmungen vorhergehende verfassunggebende Gewalt des

Volkes riten, die überhaupt erst eine Demokratie, die den Namen verdient,

herbeiführen kann.

Au das Volk als Gesetzgeber ist eine verfassungsretlie Konstruktion,

obwohl es für das Volk als politisen Akteur nit etwa eine

»Legaldefinition« gibt, wie im Hinbli auf die nit identisen

»Teilmengen« des Volkes entspreend den multiplen Möglikeiten seiner

politisen Organisation oder Nitorganisation 19 zutreffend formuliert



wurde.

 [27]

 Aber in jeder Verfassung, die si überhaupt auf das Prinzip der

Volkssouveränität beru, ist das Volk dur seine Funktion eindeutig

bestimmt: Es ist als Gesetzgeber Gegenspieler der gewalthabenden

(exekutivisen und judikativen) Staatsapparate. Es ist bereits dur seine

Retssetzungsfunktion diesen bloß retsanwendenden Apparaten sogar

übergeordnet, und es ist aufgrund seiner verfassunggebenden Gewalt

Kontrolleur dieser Apparate, gerade weil es diese – unter detaillierten

verfassungsretlien Bedingungen – »ermätigt« hat. Daß das Volk aber

realiter von den bloß Ermätigten übermätigt wird, ist Folge der

Entformalisierung des Rets, das die »anwendenden« Apparate na

Belieben interpretieren. Erst wenn Rousseaus Hoffnung einer so

weitgehenden Gesetzesbindung eingelöst würde, daß die Regierung nit

mehr ist als der Zwisenträger der Befehle, die das Volk si selbst gibt,

 [28]

käme die Demokratie einer »freien Assoziation« der Individuen nahe. Der

Zusammenhang von Volkssouveränität und formalem Retsstaat erweist

si au hier als unhintergehbar.

»Volk« und »Bevölkerung« sind also na alldem nit zu verweseln.

Denno kann in einem spezifisen Sinn das wasende Ausmaß, in dem

das Volk mit der Bevölkerung identis wird, als Steigerung demokratiser

Legitimität bewertet werden.

 [29]

 Es geht um das Prinzip der Inklusion immer

größerer Teile der Bevölkerung in die politise Aktivbürgersa, das einer

anderen Logik folgt als das der Volkssouveränität. Während letzteres zum

Zwe der Selbstbestimmung des Volkes als normatives Kriterium der

Verteilung politser Funktionen (Verfassunggebung, Gesetzgebung versus

Exekutive, Judikative) entwielt wurde, wobei die Demokratietheoretiker

des 18.  Jahrhunderts no ausnahmslos die Aktivbürgersa dur

sozioökonomise alifikationen für das Wahl- bzw. Stimmret

begrenzten, begann erst im 19. Jahrhundert eine sukzessive Erweiterung des

Wahlrets, während das Prinzip der Volkssouveränität zerstört wurde: Als

es so weit kam, daß au Arbeiter und sließli sogar Frauen wählen

duren, war die Bindung der Staatsapparate an das demokratise Gesetz

20 bereits ganz grundsätzli in Frage gestellt. Parlamentswahlen sind

heute insofern folgenlos, als die Zusammensetzung der Legislative zwar no



Zielvorgaben für die nästen Gesetze enthält, aber die Gesetze selbst keine

Adressaten mehr in den Apparaten finden. In dieser Situation ist sogar die

Differenz zwisen repräsentativer und direkter Demokratie aufgehoben.

Au basisdemokratise Abstimmungen über jedes einzelne Gesetz könnten

an dem Umstand nits ändern, daß angesits der Selbstprogrammierung

der Staatsapparate nur no ein egalitäres Volk von »Passivbürgern«

existiert (III.2.3.1., III.2.4., V.). – Eine Realisierung von Demokratie steht also

vor der Aufgabe, den qualitativen Aspekt der Volkssouveränität mit dem

quantitativen Aspekt der Inklusion zu kombinieren.

Die vorliegenden Studien basieren auf überarbeiteten, aktualisierten und

zum Teil erhebli ergänzten Einzelbeiträgen. Diese sind so angeordnet, daß

sie einer fortlaufenden Problementwilung folgen, aber in ihrer inneren

Struktur so belassen, daß sie au bei separater Lektüre verständli sind.

Dies bedingt gelegentlie Wiederholungen, die es aber ermöglien,

entweder ein Problem aus untersiedlier Perspektive wahrzunehmen oder

erverbindungen zwisen diesen Analysen herzustellen. – Alle Beiträge

entspreen der Überlegung, daß Demokratietheorie »praktis« werden

sollte, und untersuen deshalb (unter gelegentlien Hinweisen auf das

Experimentierfeld der Verfassungsdiskussion anläßli der deutsen

Wiedervereinigung) au die Konsequenzen demokratietheoretiser

Argumentationsfiguren für die Struktur demokratiser Verfassungen, wobei

der letztere Aspekt in den Beiträgen II.1.-4. überwiegt. – Die

begründungstheoretisen Studien arbeiten die »kopernikanise Wende«

der Entsubstantialisierung des mielalterlien Naturrets im Übergang

zum prozeduralen Naturret der Moderne als Voraussetzung des

Volkssouveränitätsprinzips heraus (III.1.) und analysieren exemplaris

einslägige philosophise eorien hinsitli ihres Verhältnisses zu

dieser Innovation (III.2.1.-2.4.). In diesem Kontext steht die

Auseinandersetzung mit einer gegenwärtigen politisen »Ideengesite«,

die si disziplinär besränkt und aufgrund mangelnder

retswissensalier Kompetenz ihre Gegenstände verfehlt. Deshalb

werden diejenigen (verfassungs)retlien und retstheoretisen Defizite

der Politikwissensa detailliert aufgezeigt, die 21 sie sowohl daran



hindern, historise Demokratietheorien, die si no vor der disziplinären

Ausdifferenzierung im Kontext der Retsphilosophie entwielten,

angemessen zu analysieren, als au den Zustand gegenwärtiger

Demokratien, der dur die (zunehmend prekäre) Form der retlien

Kommunikation in und zwisen ihren Institutionen vollständig bestimmt

ist, zu beurteilen (IV.). – Insofern versteht si der vorliegende Band als ein

Beitrag zu jener Politikwissensa, die na 1945 als

»Demokratiewissensa« gegründet wurde und als sole (in Ergänzung

ihrer anderweitigen interdisziplinären Orientierungen) der Öffnung zur

Retswissensa bedarf.

I kann nit sließen, ohne mehrfaen Dank auszuspreen. Dieser

gilt ganz besonders Jürgen Habermas dafür, daß er in einer swierigen

Situation meine weitere wissensalie Arbeit ermöglite. Außerdem

danke i meinem früheren wissensalien Mitarbeiter Peter Niesen für

vieldimensionale konstruktive Kritik und meinem ehemaligen Tutor Oliver

Eberl, die beide ihre langjährige Solidarität na meiner Emeritierung in

freundsalier Kommunikation fortsetzten. I danke Dirk Martin für

seine unvergeßlien Diskussionsbeiträge in meinem Kolloquium und allen

Studenten, die mi mit ihren eindringlien Fragen über die blühenden

Felder wissensalier Entdeungen gejagt haben.



22 I. Sinn und Bedeutung von Volkssouveränität in

der modernen Gesellsa

Auf den ersten Bli seint der Begriff der Volkssouveränität zu jenen

klassisen Begriffen der Demokratietheorie zu gehören, die in der

gegenwärtigen Gesellsa keine möglie Realität mehr bezeinen. Dies

gilt nit nur für den Begriff im ganzen, sondern au für seine Bestandteile.

»Souveränität« seint dur die Tatsae widerlegt zu sein, daß politise

Entseidungsprozesse zunehmend mit ihren gesellsalien

Regelungsbereien in einer Weise vernetzt sind, daß eindeutige

Zuständigkeiten und Verantwortlikeiten überhaupt nit mehr ausfindig

zu maen sind. Erst ret kann dem Volksbegriff angesits der heutigen

Regionalisierung und Pluralisierung aller gesellsalien Problemlagen

und der fortgesrienen Entwilung zu einer multikulturellen Gesellsa

keine kompakte Bedeutung mehr zugeordnet werden. Sließli entbehrten

Konzeptionen des »Volkswillens« – ohne die eine eorie der

Volkssouveränität nit auskommen kann –, soweit sie ein kollektives

Entseidungssubjekt unterstellen, son immer der gesellsalien

Grundlage. Sie waren aber, was no zu untersuen ist, au in den

klassisen Demokratietheorien der Aulärung so nit gemeint.

Es seint jedenfalls der aktuellen gesellsalien Situation zu

entspreen, daß der Begriff der Volkssouveränität einem kollektiven

Verdrängungsprozeß unterliegt – ein Phänomen, das innerhalb der

bundesrepublikanisen Diskussion in konservativen und linken bzw.

»alternativen« Stellungnahmen gleiermaßen beherrsend ist. Typis für

die in der Bundesrepublik entwielte Rets- und Verfassungstheorie ist die

Auffassung, daß die Geltung einer positivretlien Verfassung die Existenz

jedes Souveräns, au eines demokratisen Souveräns, aussließe und

Volkssouveränität nur als Prämisse der geltenden Verfassung zu verstehen

sei.

 [1]

 Volkssouveränität wird so auf einen einmaligen Akt der



verfassunggebenden Gewalt des Volkes reduziert, der si in dieser eher

symbolisen Bedeutung ersöp und eine Verfassung konstituiert, 23 der

zunehmend selbst »Souveränität« zugesrieben wird.

 [2]

 Diese herrsende

Verfassungstheorie kennt weder den gesellsalien »Ort« no das

Subjekt der Souveränität und entsprit in dieser Hinsit den faktisen

Vernetzungen und der systemisen Zirkularität der heutigen politisen

Entseidungsprozesse. Sie folgt der gleien Logik, mit der Niklas Luhmann

formuliert, daß nit mehr einzelne Entseidungssubjekte und gar nit

mehr »das Volk« als »Träger von Willen« in Betrat zu ziehen seien,

sondern nur no das politise System in seiner Gesamtheit.

 [3]

 Während

diese konservativen Fassungen des Problems darauf hinauslaufen, eine

unterdeterminierte Souveränität den institutionalisierten und systemis

strukturierten Organisationskomplexen insgesamt zuzuordnen, denen

gegenüber der einstige demokratise Souverän zum »Publikum«

degeneriert,

 [4]

 das aus einem autonomen, vom konkreten Konsens

unabhängigen System heraus mit unzureenbaren Entseidungen versorgt

wird, wiederholen alternative Konzeptionen die gleie Diotomie aus

umgekehrter Perspektive.

 [5]

Der Protest gegen die selbstreferentielle Verselbständigung politiser

Entseidungsprozesse wurde von den neuen basisdemokratisen

Bewegungen bezeinenderweise nit als Ausübung von Volkssouveränität

verstanden, sondern kleidete si in das Gewand des Widerstandsrets oder

des bürgerlien Ungehorsams. Damit ist keineswegs ein nur

terminologiser Untersied bezeinet. Während die Demokratietheorie

der Aulärung eine umfassende Handlungskompetenz des »souveränen

Volkes« begründete, die das Volk gleizeitig als Hüter der bestehenden

Verfassung und als permanent wirksame verfassunggebende Gewalt

einsetzte,

 [6]

 also 24 die Entseidung über Fortbestand und Innovation an

der gesellsalien Basis verortete, setzen Widerstand bzw. Ungehorsam

ein ledigli reaktives Verhalten von »Retsadressaten« auf vorgefertigte

retlie und politise Entseidungen voraus. Gegen Innovationen von

oben mobilisieren si Widerstand und Verweigerung von unten. Dieses

alternative Konzept enthält darum nit wesentli mehr, als die



Systemtheorie der gesellsalien Basis ohnehin no zubilligt. Es nähert

si jener Residualkategorie »basaler Souveränität«

 [7]

 an, die Luhmann

zufolge ledigli die Möglikeit bezeinet, si in alltäglien

Interaktionen auf vorgegebene Retsentseidungen zu beziehen oder nit

zu beziehen. Ebenso nehmen si »Widerstand« und »Ungehorsam«

ledigli die – wenn au unalltägli und demonstrativ vertretene –

Freiheit, gesetztes Ret nit anzuerkennen. Die von Luhmann bezeinete

Diotomie zwisen einer systemisen Entseidungssouveränität und

einer ledigli negatorisen basalen Souveränität liegt darum au den

gegenwärtig vorherrsenden alternativen Konzepten zugrunde.

In ähnlier Weise konvergieren die alternativen Selbstbesreibungen des

Ungehorsams mit der herrsenden Rets- und Verfassungstheorie, deren

Exorzismus jeglier Volkssouveränität im Zeien der Rets- und

Verfassungssouveränität ganz offenkundig ist. Au wo basisdemokratise

Initiativen tatsäli na Prinzipien der Volkssouveränität verfahren,

indem sie politise Innovationen und Retsänderungen aus der Perspektive

»von unten« zu bewirken suen, subsumieren sie ihr Selbstverständnis und

o au ihre Praxis der herrsenden justizstaatlien Doktrin. Selbst

genuin liberale retswissensalie Argumentationen, die bereit sind,

diese Basisbewegungen zu unterstützen, verstärken diesen Effekt. So läu

die Praxis vieler Protestbewegungen darauf hinaus, dur symbolise

Regelverstöße eine geritlie Klärung der Retslage zu bewirken; und die

unterstützende juristise eorie definiert sließli »die Bereitsa, si

einem Geritsverfahren zu stellen,  [als ein] wesentlies Element 25 des

zivilen Ungehorsams«.

 [8]

 Auf diese Weise sind Widerstand und bürgerlier

Ungehorsam nit auslösende Momente eines demokratisen

Willensbildungsprozesses, der zu einer generellen Gesetzesänderung führte,

sondern ersöpfen si darin, den »Retsweg« einzuleiten.

 [9]

 Die

geritsförmige Bearbeitung einer solen Konfliktlage führt aber, sofern

nit gleizeitig eine öffentlie Diskussion in Gang gesetzt wird, die

ihrerseits demokratise Entseidungen bewirkt, weder zu einer

Retsänderung no zu einer »Klärung« des Rets. Angesits des

gegenwärtigen Methodenkanons der Retspreung, der äußerst situative



Abwägungen zuläßt und es den Geriten erlaubt, vergleibare Fälle als je

neue zu definieren,

 [10]

 betrifft eine geritsförmige Entseidung immer nur

den vorliegenden Einzelfall. Gleizeitig kommt es zu einer Juridifizierung

der basisdemokratisen Aktivitäten, zu dem erklärten Versu, bürgerlien

Ungehorsam wiederum »an Regeln zu binden«

 [11]

 – Regeln, die in jeder

einzelnen Situation von den Geriten neu bestimmt werden können.

Nur die extreme Situativität in der gegenwärtigen Verretliung von

zivilem Ungehorsam und Widerstand trennt aber diese no von einer

sliten Wiederbelebung des Widerstandsrets als eines

feudalständisen Retsinstituts. Was Volkssouveränität von

Widerstandsret, das sie einmal historis ablöste, unterseidet, ist gerade

die Tatsae, daß sie si nit aus bestehendem Ret oder einer geltenden

Verfassung ableitet, sondern der gesamten Retsordnung vorausliegt und

diese erst begründet. Souveränität bedeutete au in der Konnotation der

»Volkssouveränität« eine legibus-solutus-Position, die die

Aulärungsphilosophie in der Forderung permanenter Verfassungsrevision

dur das »Volk« artikulierte und in der Formel erläuterte, daß in dieser

Hinsit nur die Regierung, nit aber das Volk an die Verfassung gebunden

26 sei.

 [12]

 Das mielalterlie Widerstandsret dagegen war tatsäli ein

Retsinstitut, bezeinete also eine institutionalisierte, kodifizierte und

justitiable Funktion und bezog si auf eine prinzipiell unverfügbare

Retsordnung. Hier war jede gesellsali-politise Aktion nur aus der

vorgegebenen Retsordnung ableitbar, die sowohl zu ihrer Interpretation

wie zu ihrer Exekution Geretigkeitsexpertokratien begründete.

 [13]

 Unter

Berufung auf dieses Widerstandsret wurde bekanntli altes

Privilegienret gegen auommende absolutistise Innovationen verteidigt.

Gerade die Tatsae, daß seit dem Homielalter Gesetzgebungsansprüe

der Herrser si ankündigten,

 [14]

 mate Widerstand im Namen eines

Rets plausibel, das Priorität vor jeder Handlung und Entseidung

beansprute. Au der ständestaatlie Kompromiß, in dem später die

absolutistisen Tendenzen zur souveränen Retssetzung mit Institutionen

zur Wahrung des alten Rets und der privilegierten Freiheiten

zusammengesaltet wurden, ließ nur die Idee der Priorität des Rets vor



der Souveränität der Retssetzung zu. Weil nämli in diesem

widersprülien Kompromiß Ort und Subjekt der Souveränität nit zu

bestimmen waren, erhielt si die tradierte mielalterlie Vorstellung einer

Souveränität der Gesamtheit der politisen Institutionen und einer

Souveränität der Retsordnung als soler aufret.

 [15]

 So argumentierte

no Coke in den englisen Konflikten des 17. Jahrhunderts anläßli seiner

generalisierenden Interpretation der feudalen Freiheitsverbriefung der

Magna Carta, daß diese keinen Souverän dulde, weil die Magna Carta selbst

»absolut« sei.

 [16]

Es ist vor allem diese Vorstellung einer Souveränität des Rets bzw. der

Verfassung und nit etwa des »Volkes«, die die gegenwärtige Renaissance

des Widerstandsrets tatsäli zu einer 27 Wiederkehr des Vergangenen

mat. Die Praxis und no mehr die Selbstinterpretation der

basisdemokratisen Bewegungen stützen selber den herrsenden Trend,

gegen den sie si wenden, indem sie si in die bestehende Diotomie

zwisen systemis verselbständigten Entseidungsprozessen und bloß

negatoriser gesellsalier Reaktion einfügen und si zur Artikulation

ihrer Verweigerungen soler Aktionsformen bedienen, die im Ergebnis die

herrsende justizstaatlie Entwilung bestätigen. Auf diese Weise wird

die Idee, daß nur demokratis gesetztes Ret legitim sei, verabsiedet und

die Initiative der Retsentwilung an die Gerite zurügegeben. Diese

erneute Annäherung an mielalterlie Retsverhältnisse brit zuglei

mit allen Prinzipien demokratiser Legitimation des politisen Handelns.

Dieses versteht si nit mehr als Vollzug der Ergebnisse

basisdemokratiser und institutionell-demokratiser Meinungs- und

Willensbildungsprozesse, die si im Rahmen der verfassungsmäßigen

Verfahrensbestimmungen oder in den von Freiheitsreten ausgegrenzten

autonomen Handlungsbereien entwieln, sondern als unmielbare

Exekution von Verfassungsinhalten, die gegenüber demokratisem

Prozedere »vorkonsentiert« sind.

 [17]

 Demokratise Willensbildung wird

folgeritig dur die Interpretation »souveräner«, vorgegebener

Verfassungsinhalte ersetzt,

 [18]

 in der das Verfassungsgerit und die

Instanzgerite qua expertokratiser Kompetenz gegenüber alternativen



gesellsalien Interpretationsbemühungen stets das letzte Wort behalten.

In dieser Rükehr zur Herrsa der Exegese wird die Existenz weiter

Spielräume der Verfassungsinterpretation damit geretfertigt, daß die

Verfassung der Dynamik gesellsalier Entwilung jeweils angepaßt

werden müsse. Hae die Demokratietheorie des 18.  Jahrhunderts no

darauf bestanden, daß dies Aufgabe der permanenten verfassunggebenden

Gewalt des 28 Volkes sei, so ist dieser wesentlie Aspekt von

Volkssouveränität heute dur die Verfassungsgeritbarkeit usurpiert.

Eine Deutung dieser Entwilungstrends, die eine Refeudalisierung der

politisen Integrationsmuster diagnostiziert, wird allerdings nit

umhinkönnen, si mit dem Anpassungsdru zu besäigen, der von

faktisen gesellsalien Veränderungen ausgehend auf die moderne

Konzeption demokratiser Institutionalisierung einwirkt und deren

Basisprinzip der Volkssouveränität zum Verswinden bringt. Es geht

deshalb im folgenden darum, die alität dieser gesellsalien

Veränderungen und den Charakter des gegenwärtigen Umbaus der

politisen Entseidungsprozesse näher einzusätzen (I). Soweit dabei die

ese vertreten wird, daß gegenwärtig »eindimensionale« institutionelle und

theoretise Anpassungsleistungen überwiegen, ist im weiteren der Versu

unternommen, eine andere Art der Anpassung zu erörtern, die veränderte

gesellsalie Kontexte berüsitigt, ohne die wesentlien

Emanzipationspotentiale klassiser Demokratietheorie zugunsten

vordemokratiser Integrationsmuster aufzugeben. Dieser Versu

konzentriert si auf eine Rekonstruktion von Volkssouveränität unter

gewandelten Bedingungen (II).

I.

Eine überaus kompetente Analyse des gegenwärtigen gesellsalien

Umbrus von Ulri Be betrifft die Strukturen der »Risikogesellsa«.

 [19]

Da zuglei einige ihrer politis-institutionellen Folgerungen für die heute

herrsenden Anpassungstendenzen repräsentativ zu sein seinen, sei

mehrfa auf sie eingegangen. In ihren analytisen Partien sließt die



Studie an Habermas’ Einwände

 [20]

 gegen die ese vom Anbru der

Postmoderne an

 [21]

 und interpretiert den Strukturwandel der gegenwärtigen

Gesellsa als einen Prozeß, in dem die Moderne die Halbheiten der

29 industriegesellsalien Modernisierung hinter si läßt, indem sie

eine weitere reflexive Modernisierung auf die bisherigen Prämissen der

industriegesellsalien Modernisierung anwendet. Im Gegensatz zu

vielen irrationalistisen Flutwegen aus der Komplexität der

gegenwärtigen Situation unterstellt und favorisiert sie einen historisen

Entwilungssub, der nit die Beendigung der Aulärung, sondern deren

Einlösung gegen die bisherige Industriegesellsa erfordert.

 [22]

 Aus dieser

Perspektive wird jener Wertkonservatismus maner

Umweltsutzbewegungen, der si umstandslos aus dem Bedürfnis zur

Konservierung der Natur ableitet und ohne Unterseidungsvermögen die

normativ-demokratisen Konzepte der Aulärung zusammen mit der

Aggressivität der wissensali-tenologisen Entwilung verwir,

seines sliten Irrtums überführt. Andererseits bleibt zu fragen, ob Bes

Analyse der gegenwärtigen Situation nit einen zu deutlien Trend

unterstellt und ob ihre Hoffnung, daß »die andere Gesellsa vielleit

ohne Plan, Abstimmung und Bewußtsein aus den Werkstäen der tenis-

ökonomisen Entwilung entsteht«,

 [23]

 begründet ist.

Die Frage, ob die Annahme eindeutiger Geritetheit der gegenwärtigen

Entwilung im Sinne fortlaufender Modernisierung beretigt ist oder

dur die Beobatung relevanter Refeudalisierungen zumindest korrigiert

werden muß, entsteht bereits bei der Einsätzung von Einzelelementen der

Gesellsa, wie der veränderten Bedeutung von Klassenstrukturen. Bes

ese lautet, daß im Zuge reflexiver Modernisierung die

industriegesellsalie Symbiose von Stand und Klasse aufgelöst werde,

indem einerseits ständise Subkulturen weggesmolzen und andererseits

grundlegende Merkmale des Klassenarakters generalisiert werden.

 [24]

 Nun

ist unbestreitbar, daß die Gruppe der Lohnabhängigen immer größer wird

und daß an die Tatsae der Lohnabhängigkeit als soler ständise

Solidarität und lebensweltlie Evidenzen si nit mehr anlagern können.

Andererseits verkennt der Hinweis auf die nivellierende Wirkung des



»Risikos« etwa dur eine so weit gestreute Arbeitslosigkeit, daß diese

prinzipiell als Phase innerhalb 30 jeder Einzelbiographie aureten kann, die

neuen Parzellierungen in dieser Generalisierung. Sie ergeben si nit nur

aus der Gleizeitigkeit von breiter Streuung und sozialer Strukturierung der

Arbeitslosigkeit,

 [25]

 sondern au aus deren höst ungleien

Auswirkungen. Zwisen den Betroffenen existiert eine sarfe Sranke je

nadem, ob finanzielle Reserven und Ressourcen mobilisiert werden können

oder lebenszerstörende Konsequenzen trotz biologisen Überlebens zu

befürten sind. Zwar läßt die o besriebene Individualisierung dur

Arbeitslosigkeit keine Bindung unter den so oder so Betroffenen auommen,

aber die wirkli Betroffenen erleben das neue ständise Prinzip in

negativer Form: den Aussluß von allen Nitbetroffenen als Abbru ihrer

eigenen Kommunikationsfähigkeit. – Die neue Parzellierung dur generell

drohende Arbeitslosigkeit zeigt si aber au in den untersiedlien

Chancen, ihr zu entgehen. Be selbst sprit angesits der Tatsae, daß

gegenwärtig das Überangebot von formal Gleiqualifizierten zum Rügriff

auf Auswahlkriterien führt, in denen die Zuweisung na Alter, Geslet,

»Aureten«, »Beziehungen«, kurz: »Herkun« dominiert, von einer

Renaissance »ständiser« Kriterien und einer »Refeudalisierung« in der

Verteilung gesellsalier Chancen.

 [26]

Erst ret führt die steigende Professionalisierung und Spezialisierung zu

neuen ständisen Verfestigungen. Au sie müssen nit unbedingt zu einer

neuen gruppeninternen Solidarität führen. Au hier sind die Grenzen eher

negativ markiert und bezeinen zumindest Behinderung von

Kommunikation. So findet si bereits in Musils Roman Der Mann ohne

Eigensaen, der zuglei als große Gesellsasanalyse gelesen werden

kann, die Darstellung einer Abendgesellsa, auf der Spezialisten

versiedener Fagebiete als Gespräsgegenstand nur no das Weer

bleibt. Max Weber betont in seiner Analyse der steigenden

Berufsdifferenzierung und deren Konsequenzen in zunehmenden

Partikularreten und Partikulargeritsbarkeiten duraus die spezifise

Modernität dieser Erseinungen.

 [27]

 Er behandelt sie nit als Relikte alter

ständiser Traditionen,

 [28]

 sondern als Formationen einer 31 neuen



Refeudalisierung, ohne ihre modernen Momente anders zu bestimmen als

dur den Hinweis auf die Kombination von zwerationaler Zugehörigkeit

und formaler Abgrenzung, die jedenfalls Allgemeinheit und Formalismus des

modernen Rets im ganzen in Frage stellt. Es seint aber, daß darüber

hinaus ein wesentlies Charakteristikum der Binnenstruktur und

Außenbeziehungen der neuen ständisen Gruppierungen in dem typis

modernen Saverhalt besteht, daß Individualisierung und Parzellisierung

zusammenfallen. Es ist der Atomisierung der Individuen in den Gruppen zu

verdanken, daß die negatorise Ausgrenzung zwisen den Gruppen zum

dominanten Kriterium der neuen Refeudalisierung wird. Dies ist ein

Phänomen, das für die Einsätzung neuer Möglikeiten demokratiser

Organisationen und für die Rekonstruktion des Prinzips der

Volkssouveränität in einer grundsätzli parzellierten Gesellsa von

großer Bedeutung sein wird.

Daß die gegenwärtige Phase der Moderne überhaupt und au

hinsitli ihrer politisen Integrationsmeanismen als eine der

Refeudalisierung besrieben werden kann, wir für die vorliegende

Fragestellung Probleme auf. In den politis-gesellsalien

Entseidungsprozessen der Gegenwart haben nit nur neokorporatistise

Verfletungen von Staats- und Wirtsasbürokratien das politise

Entseidungsmonopol unterlaufen, sondern in den witigsten

Regelungsbereien vor allem der Umweltpolitik sind die Handlungen

politiser, wissensalier und ökonomiser Akteure in einer Weise

vernetzt, die den Begriff der Entseidung überhaupt in Frage stellt. Damit

seinen konservative wie linke Souveränitätskonzepte am Ende zu sein.

Jeder Dezisionismus nimmt angesits unübersehbarer Abhängigkeiten von

gesellsalien Kreisläufen, unbeabsitigter Nebenwirkungen und

deshalb notwendiger Nasteuerungen den Charakter eines ins Systemise

übersetzten »ewigen Gespräs«

 [29]

 an. Andererseits verliert, was als

Entseidung nit mehr verantwortet werden kann, die Beziehung zu jeder

Art von Volkssouveränität. In jedem Fall ist dur die gegenwärtige

Vernetzung aller Handlungsbereie jene historise Entwilung wieder

rügängig gemat, die bekanntli Marx als Differenzierung von Staat



und Gesellsa besrieben und mit der Aufhebung der »Feudalität«

identifiziert 32 hae.

 [30]

 Historis seinen Souveränität wie

Volkssouveränität an diese Doppelung von Staat und Gesellsa gebunden

zu sein. Während der Absolutismus Souveränität und Gewaltmonopol auf

seiten des Staates gegen die Gesellsa konzentrierte, lokalisierte das

liberale Demokratiemodell das politise Gewaltmonopol an der Spitze des

Staates und Volkssouveränität an der Basis der Gesellsa in der erklärten

Absit, jeden Einsatz politiser Mat vom Willen der Basis abhängig zu

maen. Als Laski 1917 angesits der Pluralisierung der modernen

Gesellsa das Ende der Souveränität diagnostizierte,

 [31]

 hae er allerdings

eine Staatssouveränität bzw. Staatsorgansouveränität im Bli. Der Staat im

ganzen bzw. das Parlament könne nit mehr souverän sein, wenn der

politise Sektor nur no eine der gesellsalien Gruppen sei, mit denen

er auf gleier Ebene um Einfluß auf politise Entseidungen konkurriere.

Die tatsälien Herrser werden Laski zufolge »unsitbar«, wenn

politise Entseidungen und Parlamentsgesetze Ergebnis eines riesigen

Komplexes aus Kräen innerhalb und außerhalb des Staates sind.

Wenn au Laski das Problem no nit auf seinem jetzigen

Entwilungsstand besreiben konnte, so unterläu ihm do eine

Verweslung, die deshalb so interessant ist, weil sie au für gegenwärtige

Verabsiedungen der Souveränitätskategorie typis ist. Laski identifiziert

Souveränität, die er ja im Gegensatz zum ursprünglien

Demokratiekonzept im politisen System lokalisiert, weitgehend mit jener

Einheit des Staates, die allen staatsmetaphysisen Annahmen zufolge als

Entseidungszentrum wie als umfassendes Ganzes zuglei die Einheit der

Gesellsa garantiert und deren Teilmomente in si integriert.

 [32]

 Erst

diese Identifizierungen führen dazu, daß Laski die in jeder repräsentativen

Demokratie bestehende Selbstverständlikeit, daß Entseidungen des

Parlaments Ergebnis der Einwirkungen gesellsalier Kräe sind, bereits

mit dem Verswinden von Souveränität verweselt.

 [33]

 Wenn au das

Parlament nit geradezu als Instrument der 33 gesellsalien Basis

gelten kann, so hae do son Loe immerhin formuliert, daß nur die

Zustimmung der Gesellsa einer Parlamentsentseidung den Charakter



eines Gesetzes verleihe.

 [34]

 Es seint, daß au die fortgesriensten

Diagnosen der Gegenwart Laskis Konnotation von staatlier Einheit und

Souveränität nit ganz entgangen sind.

Gegenwärtig stellt si längst nit mehr nur das Problem, daß der

»Staat« nit die Einheit der Gesellsa garantieren kann, sondern daß er

seine eigene Einheit verliert. Er konkurriert nit wie eine identifizierbare

gesellsalie Gruppe mit anderen Gruppen, sondern läßt si von diesen

kaum no analytis trennen. Laskis Nominalismus in der Besreibung

des Staates müßte angesits dieser Situation überboten werden: Was wir

no als Staat bezeinen, ist das jeweilige Ergebnis der Kommunikation

zwisen versiedenen fragmentierten Staatsapparaten, die ihrerseits

informationsabhängig mit ihren gesellsalien »Umwelten« untrennbar

vernetzt sind. Ulri Be hat die Konsequenzen dieser Entwilung für die

»Risikoproduktion« der gegenwärtigen Gesellsa glänzend analysiert:

»Der Systeminterdependenz der hospezialisierten Modernisierungsakteure

in Wirtsa, Landwirtsa, Ret und Politik entsprit die Abwesenheit

von isolierbaren Einzelursaen und Verantwortlikeiten.« Systemise

Vernetzungen und »Sädigungskreisläufe« greifen bei der Zerstörung der

Natur so ineinander, daß jeder Akteur zuglei als »Ursae und Wirkung

und damit Nitursae« erseint. Handlungssysteme nehmen so ihrerseits

den fatalistisen Charakter des Ablaufs eines natürlien Verhängnisses

an.

 [35]

 Entspreendes gilt Be zufolge für die Steuerung gesellsalier

Entwilungen insgesamt. Im Gewand von »unpolitisen«

Investitionsentseidungen wird über die ökonomise Verwertung

wissensalier Ergebnisse in einer Weise mitentsieden, daß sie die

Allgemeinheit in höst politiser Weise betreffen und nit nur künige

gesellsalie Entwilungsperspektiven vorzeinen, sondern

möglierweise über Art und Weise bzw. Fortbestand des Lebens überhaupt

bestimmen. Diese Entseidungen der wissensalien, tenisen und

ökonomisen »Subpolitik« befinden si »jenseits demokratiser

Zustimmung«, sie haben in diesem Sinn 34 »keinen Ort«, an dem sie

sitbar gemat und diskursiv erarbeitet werden könnten. Auf diese Weise

sließen si die »Unerkennbarkeit« und »Unverantwortbarkeit« der



Folgen und die »Nitentseidbarkeit des tenisen Fortsris« zur

»Niemandsherrsa« der Risikogesellsa zusammen.

 [36]

 Mit dieser

Analyse der faktisen Abwesenheit von Souveränität in der gegenwärtigen

Gesellsa, in der überlebenswitige Entseidungen, die die systemisen

Sadenskreisläufe unterbreen könnten, gerade nit getroffen werden, ist

offensitli der Kern der gegenwärtigen Problematik auf den Begriff

gebrat.

Um so prekärer erseinen darum Hoffnungen, daß das gegenwärtige

Stadium der Gesellsa Perspektiven zur selbsätigen Entwilung einer

»anderen«, rationaleren Gesellsa in si enthalte – Hoffnungen, die

gerade an den faktisen »Souveränitätsverlust« ansließen. Die

Überzeugung, daß das neofeudale Verswinden der »Politik« in dezentralen

»Subpolitiken« eo ipso son einen Aspekt von Demokratisierung enthalte,

 

[37]

 setzt die gleie false Identifikation von Souveränität und mystiser

Einheit eines staatlien Entseidungssubjekts voraus, wie sie umgekehrt

au antidemokratisen Lösungsvorslägen im Krisenszenario der

Gegenwart zugrunde liegt. Von sozialistisen Entwürfen einer Ökodiktatur

bis zu retskonservativen Konzepten, die angesits des ökologisen

»Ausnahmezustands« darauf dringen, daß die autonome politise

Entseidung über den tenologisen Prozeß nur zurüzugewinnen sei,

wenn man auf den Luxus von Demokratie und Retsstaat verzite,

 [38]

reit die populäre Konnotation von Souveränität und staatliem

Entseidungsmonopol.

Die basisdemokratise Variante der Diskussion über

Entwilungsperspektiven der gegenwärtigen Gesellsa neigt deshalb zu

dem Fehler, die alität jener Dezentralisierung zu vernalässigen, an die

sie ihre Hoffnung auf Demokratisierung knüp. Nit jede

Dezentralisierung hat aber den gewünsten Effekt. Ange 35 sits der

pluralistisen Konkurrenz dezentraler Matkomplexe und der

weitgehenden Delegation öffentlier Aufgaben an Private hae Franz

Neumann sogar das NS-System als einen Nit-Staat besrieben, weil es

(entgegen der »Führerstaats«-Ideologie) eines einheitlien

Entseidungszentrums entbehrte.

 [39]

 Wie dieses extreme Beispiel zeigt,



kann die »Entmatung von Politik« zugunsten ihrerseits vermateter

Teilsysteme zu einer Situation führen, die es anderen matlosen

Subpolitiken no weniger gestaet, auf die Entseidungen der

dezentralisierten Matkomplexe Einfluß zu nehmen, als es auf dem Umweg

über eine funktionierende politise Zentrale mögli ist. Aus der

Perspektive des klassisen liberaldemokratisen Konzepts kann insofern

die Entmatung der Politik au als Zerfall eines Zentrums wahrgenommen

werden, das die Aufgabe häe, Lernprozesse, die an der gesellsalien

Basis z.  B. in bezug auf Umweltzerstörung gemat worden sind, in

Entseidungen gegen die gesellsalien Matsysteme der

tenologisen Entwilung umzusetzen. Eine Restauration dieses

Zentrums im klassisen Sinne ist aber weder mögli no aus

basisdemokratiser Perspektive wünsenswert. Insofern geht der Streit

zwisen den herrsenden Alternativkonzepten und der hier

vorgeslagenen Rekonstruktion der Volkssouveränität um die demokratise

alität der Dezentralisierung und um die Frage, auf wele Weise die

matlosen Subpolitiken auf diejenigen Subpolitiken Einfluß nehmen sollen,

die heute die Entwilungsperspektiven der Gesellsa bestimmen. An

dieser Kontaktstelle, an diesem gesellsalien »Ort« liegt jedenfalls heute

das Problem der abwesenden Volkssouveränität. Nit von deren Realität

kann also hier die Rede sein, sondern nur von deren möglier Realisierung.

II.

Ein Versu zur Rekonstruktion von Volkssouveränität unter diesen

Bedingungen muß von der faktisen gesellsalien Parzellierung

ausgehen, kann si aber nit mit der sieren Be 36 sreibung dessen

zufriedengeben, was als politis-institutionelle Umsetzung dieser

Entwilung gegenwärtig der Fall ist. Die umstandslose Anpassung des

institutionellen Rahmens an die gesellsalien Veränderungen besteht

darin, aussließli dezentralisierte Konfliktbearbeitungsmeanismen zu

fordern. So riten si die Hoffnungen vieler alternativer Konzepte

seltsamerweise auf die Gerite, als könnten diese zu den gesuten


